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Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen - Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Öffnungszeiten der Verwaltungs- 
gemeinschaft Schrobenhausen
Herzoganger 1, 86529 Schrobenhausen

Gültig ab 01.05.2025 – 30.09.2025
Montag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
	 Nachmittags geschlossen
Dienstag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
	 13:30 Uhr – 15:00 Uhr

Mittwoch	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
	 Nachmittags geschlossen
Donnerstag	 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
	 13:30 Uhr – 15:00 Uhr
	 Jeden 1. Donnerstag im Monat:
	 13:30 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
	 Nachmittags geschlossen

Erreichbarkeit: 
Tel. 08252/8951-0
Fax: 08252/8951-50
E-Mail: poststelle@vgem-sob.de
Internet: VGem-SOB.de
www.waidhofen.de

Theatergruppe Waidhofen feiert 55 Jahre 
und ehrt ihre Gründungsmitglieder!

Bei der letzten Aufführung 
von „Pizza à la Waid-
hofen“ feierte die Theater-
gruppe ihr 55-jähriges Be-
stehen. Der Vorstand 
ehrte die beiden 
Gründungsmitglieder, 
Xaver Nieser und Alber 
Finder, die bis heute aktiv 
in der Gruppe mitwirken. 
Vor über fünf Jahrzehnten 
hatten sie den Mut und die 
Ausdauer, die Bühnen-
arbeit in Waidhofen zu 
starten. 

Die Theatergruppe wurde 1970 gegründet – ohne 
eure Leidenschaft gäbe es uns heute nicht. Herzlichen 
Dank!
Xaver Nieser, Jahrzehnte 1. Vorstand bis 2024, prägte 
mit Hingabe das heutige Kultur- und Vereinsleben.
Alber Finder, ehemals Kassier, Kassenprüfer und 2. 
Vorstand bis 2021, führt noch heute die Regie und sorgt 
für die künstlerische Qualität der Gruppe.
Der Vorstand bedankte sich zudem bei allen aktiven 
Spielerinnen und Spielern, den Unterstützern sowie den 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die das Gelingen 
der Aufführungen und den Fortbestand der Gruppe 
über die Jahre hinweg möglich gemacht haben.
Bürgermeister Josef Fuchs gratulierte der Theater-
gruppe persönlich: „Seit mehr als einem halben Jahr-
hundert bereichert ihr das kulturelle Leben unserer 
Gemeinde. Eure Aufführungen sind nicht nur Unter-
haltung, sondern auch ein wertvoller Beitrag zum 
gesellschaftlichen Miteinander und zur Förderung 
regionaler Kultur. Dafür gebührt euch großer Dank.“ Mit 
großer Wertschätzung und herzlichen Glückwünschen 
überreichte er außerdem eine Geldspende zur Unter-
stützung der Theaterarbeit.
Applaus und herzliche Glückwünsche begleiteten 
die Ehrung, bevor die Theatergruppe gemeinsam mit 
Gründungsmitgliedern, Publikum und Gästen das 
Jubiläum in gemütlicher Runde ausklingen ließ.
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Energie Südbayern fördert kommunale Klima-Projekte
18.000 € für Energieeinsparung und Stärkung des Umweltbewusstseins

Die Gemeinde Waidhofen bekommt 3.700 €

Frau Tanja Erb von Energie Südbayern (Leitung 
Kommunalmanagement) überreicht Herrn 
1.Bürgermeister Josef Fuchs einen Scheck in 
Höhe von 3.700 €
Mit einem eigens eingerichteten Klimafond unter-
stützt die Energie Südbayern (ESB) jedes Jahr 
kommunale Projekte, die das Umweltbewusst-
sein in der Region stärken, den effizienten nach-
haltigen Umgang mit Energie fördern und den 
CO2-Ausstoß mindern.
Im Rahmen der jährlich stattfindenden ESB-Ver-
anstaltungsreihe „Informationskreis Energie“ 
wurden 2025 bei der Veranstaltung im Schloss 
Blumenthal insgesamt 18.000 Euro für Klima-
projekte in der Region vergeben. Die Bandbreite 
der eingereichten Anträge erstreckt sich von der 
Errichtung einer Solarflächenbörse, über eine 
Infoveranstaltung zur Nutzung von Windkraft bis 
zur kostenintensiveren Installation von Photo-
voltaik-Anlagen auf öffentlichen Dächern.

„Wir sind seit Jahrzehnten fest in der Region ver-
wurzelt und schätzen unsere Heimat sehr, daher 
sind uns Klimaschutz und der bewusste Umgang 
mit Energie ein großes Anliegen. Mit dem jähr-
lichen ESB-Klimafonds sind wir in der Lage, das 
Engagement der Kommunen in diesen Bereichen 
direkt zu unterstützen – und das ohne großen 
bürokratischen Aufwand.“ so Tanja Erb (Leiterin 
Kommunalmanagement bei der ESB) „Über die 
Vergabe des Klimafonds freuen wir uns sehr. 
Dieser hilft uns Kommunen dabei, Energie auch 
auf unseren öffentlichen Gebäuden zu erzeugen 
und damit nach und nach unsere Klimaziele vor 
Ort umzusetzen“, ergänzt Josef Fuchs, Bürger-
meister der Gemeinde Waidhofen. „Wir nutzen 
den Zuschuss aus dem ESB-Klimafonds für die 
Errichtung von PV-Anlagen auf dem Bauhof (32 
kW mit rd. 41.000 €) und dem Feuerwehrhaus (52 
kW mit rd. 43.000 € in Eigenleistung durch die 
Feuerwehr Waidhofen).“
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Infomationsveranstaltung Glasfaserausbau
Wangen, Gröbern, Laag und Mergertsmühle

Rund 50 Personen nahmen an der Informationsveranstaltung teil. Bei der Veranstaltung wurde erläutert 
wie man sich für einen Glasfaseranschluss anmeldet. Des Weiteren wurde die Maßnahme erläutert. 
Baubeginn soll Mitte nächstes Jahr sein. Der Ausbau muss bis November 2027 abgeschlossen sein. 
Anschließend hat die ganze Gemeinde 100% Glasfaser von Telekom.

Bild v.l.n.r. Tom Weller von der Telekom und 1. Bgm. Fuchs
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Das Institut für Energietechnik wird in der Sitzung 
den Entwurf des Wärmeplans vorstellen.

Hinzuweisen ist auf die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, die für kommunale Wärmeplanungen 
gelten:

Mit dem erarbeiteten Wärmeplan erfüllt die 
Gemeinde Waidhofen die Verpflichtung nach § 4 
Abs. 2 Nr. 2 WPG (Gemeinden unter 100.000 Ein-
wohner), bis zum 30. Juni 2028 einen Wärmeplan 
erarbeiten zu müssen. Der Wärmeplan entfaltet 
keine unmittelbare Außenwirkung und begründet 
keinen Rechtsanspruch auf Umsetzung des darin 
Enthaltenen (§ 23 Abs. 3 WPG).
Große Bedeutung hat der Wärmeplan für Bau 
und Sanierung von Gebäuden, vgl. § 71 GEG.

Aus § 71 Abs. 1 und Abs. 8 GEG folgt, dass 
spätestens mit dem 30. Juni 2028 im Gemeinde-
gebiet die Vorgaben des § 71 Abs. 1 GEG gelten, 
d.h. ab dem 1. Juli 2028 dürfen Heizungsanlagen 
zum Zweck der Inbetriebnahme nur dann in 
Gebäuden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn 
sie die bereitgestellte Wärme zu 65% aus erneuer-
baren Energien oder unvermeidbarer Abwärme 
erzeugen. 
Ein vorheriger Zeitpunkt gilt nur, sofern eine 
Kommune auf der Grundlage ihres Wärmeplans ein 
Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen 
gem. § 26 WPG ausgewiesen hätte.

Aus dem Gemeinderat

Gemeinderats-Sitzung

Öffentlicher Teil

Dienstag, den 25.11.2025
Kommunale Wärmeplanung 
Waidhofen - Abschlusspräsentation 
Ergebnisse
Wie dem Gremium bekannt ist, wurde im April 2023 
vom Gemeinderat beschlossen, zusammen mit dem 
Institut für Energietechnik eine kommunale Wärme-
planung für die gesamte Gemeinde durchzuführen.
Ziel der Planung ist, neben einer Aufnahme der 
Ist-Situation, Möglichkeiten und Potentiale für die 
Wärmeversorgung in der Gemeinde zu identi-
fizieren und mögliche Umsetzungen abzuleiten.
Im Zuge der Projektbearbeitung wurde ein vor-
läufiger Entwurf des Wärmeplans im Rahmen 
eines Runden Tisches am 17.09.2025 vorgestellt. 
Zu diesem wurden alle relevanten Akteure, sowie 
andere mögliche Partner geladen. Die Teilnehmer 
dieses Runden Tisches hatten dann 30 Tage Zeit, 
eine Stellungnahme zu den vorgestellten vor-
läufigen Ergebnissen beizutragen.

In eigener Sache
Aufgrund vieler Termine bin ich des Öfteren unterwegs und kann Anrufe oft nicht entgegen-
nehmen. Hier bitte ich Sie, in dringenden Fällen unter 08252/8951-0 im Sekretariat in der Ver-
waltungsgemeinschaft anzurufen. Ihre Anliegen werden vom Sekretariat aufgenommen und an 
die zuständigen Stellen in der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen weitergegeben.
Wenn das neue Feuerwehrhaus fertig ist, möchte ich eine Bürgersprechstunde in der Gemeinde 
monatlich (oder alle zwei Monate) bei Bedarf anbieten.
Bis dahin möchte ich monatlich eine Telefonsprechstunde anbieten und dies am 12.02.2026 von 
08:00 bis 12:00 Uhr durchführen.
Ich freue mich über Beiträge über das Gemeindegeschehen, von Firmen, örtlichen Vereinen, 
idealerweise mit Bild und im Word-Format.

************************
Senden Sie diese bitte an:

fuchs@waidhofen.de

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist am 30.01.2026.

Diese erscheint voraussichtlich am 20.02.2026.
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Auf Frage eines Gemeinderatsmitglieds nach 
konkreten Zahlen für die Vorranggebiete eines 
Wärmenetzes, mit welchen Kosten bzw. Nutzen 
die Bürger rechnen können, konnte diese Frau 
Schmidt nicht benennen, da erst ein gewisser 
Prozess vonstatten gehen müsse,
- zum Einen die Frage, wer das betreiben kann,
- zum Anderen, dass ein Förderprogramm 

beantragt werden sollte,
- eine erste Machbarkeitsstudie durchgeführt 

werden müsse,

um dann den Bürgern erste konkretere Zahlen 
präsentieren zu können.
Für die einzelnen Haushalte können die Preise 
erst dann festgelegt werden, wenn feststeht, wie 
viele Haushalte sich konkret anschließen bzw. 
beteiligen werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Wärmeplan der 
Gemeinde Waidhofen wie vorgestellt. Er ist im Inter-
net zu veröffentlichen. Von einer Ausweisungsent-
scheidung nach § 26 WPG wird vorerst abgesehen.

Neuerlass der Friedhofsgebühren-
satzung der Gemeinde Waidhofen 
ab 01.01.2026
Dem Gemeinderat Waidhofen ist mit der Ein-
ladung zur Sitzung ein neuer Entwurf der Friedhofs-
gebührensatzung der Gemeinde Waidhofen für die 
Zeit ab 01.01.2026 zugegangen.
Mit der Einladung zur Sitzung wurde auch die ein-
schlägige Kalkulation der AGP GmbH, Traunstein, 
übersandt.
Ferner wird auf die Beanstandung der Staatlichen 
Rechnungsprüfungsstelle, Jahresrechnungen 2014 
bis 2017, der Gemeinde Waidhofen, TZ 5, ver-
wiesen.
Die Satzung ist auf der Homepage abrufbar.

§ 4
Grabnutzungsgebühr

(1) Die Grabnutzungsgebühr beträgt pro Jahr für
a) eine Einzelgrabstätte�������������������������� 45,00 €,
b) eine Doppelgrabstätte������������������������ 63,00 €,
c) eine Urnenerdgrabstätte�������������������� 52,00 €,
d) eine Urnenstelengrabstätte���������������� 76,00 €.

Die Grabnutzungsgebühren wird für die 
Dauer der Ruhefrist bzw. des Nutzungs-
rechts entrichtet. Im Falle einer vorzeitigen 
Erneuerung des Nutzungsrechts entsteht die 
Gebührenschuld neu. Die bereits tatsächlich 
geleistete Grabnutzungsgebühr wird für die 
noch nicht abgelaufenen Jahre der Ruhe-
frist auf die neu zu entrichtende Grabgebühr 
angerechnet.

Die Verwaltung hält es aktuell nicht für sinnvoll, 
ein solches Gebiet in Waidhofen auszuweisen, 
wenn insbesondere die Gemeinde noch kein ent-
sprechendes Angebot an die Bürgerinnen und 
Bürger machen kann. Sollten die Planungen zu 
einem kommunalen Wärmenetz voranschreiten, 
kann dies ggf. jederzeit erfolgen. Bis dahin bzw. bis 
zum 30. Juni 2028 entfaltet die Vorgabe des § 71 
Abs. 1 GEG daher in Waidhofen keine Wirkung.
Nach Aufstellung der Wärmeplanung selbst, 
wäre der nächste Schritt die Einrichtung eines 
strukturierten Dialogprozesses zwischen der 
Kommune und einerseits dem Gasnetzbetreiber, 
um die Zukunftsstrategie für das Bestandsgasnetz 
zu entwickeln und andererseits den Akteuren im 
Zusammenhang mit dem potenziellen Wärmenetz-
ausbau im Prüfgebiet „Hofmarkstraße Ringstraße“. 
Für Immobilieneigentümer in dezentral versorgten 
Quartieren sollte eine Informationskampagne zur 
zukunftsfähigen und klimafreundlichen Gebäude-
gestaltung geführt werden, wobei in kommunalen 
Liegenschaften als Vorzeigeobjekte möglichst zeit-
nah ein klimaneutraler Betrieb erreicht werden 
sollte. Unterstützend zu den genannten Maßnahmen 
wird eine digitale Plattform eingerichtet, die eine 
transparente Kommunikation ermöglicht und den 
Einbezug der Bürgerinnen und Bürger erleichtert.
Bürgermeister Fuchs übergibt das Wort an Frau 
Iris Schmidt vom Institut für Energietechnik Ife.
Frau Schmidt erläutert dem Gremium anhand 
einer Powerpoint-Präsentation die bisherigen 
Erkenntnisse und bestehenden Möglichkeiten 
bzw. angedachten Schritte.

Ausgeführt wurden seitens Frau Schmidt 
folgende Punkte:
- Einordnung der Kommunalen Wärmeplanung 

(Erwartungshaltung, Projektablauf),
- Bestandsanalyse (u. a. Umfrage Anschluss-

interesse, Eignungsgebiete Wärmenetz, 
Wärmeliniendichte),

- Potentialanalyse (z. B. Biomasse – Holz, 
Tiefengeothermie, Nutzungsmöglichkeiten 
Grundwasserwärmepumpe, Erdwärme-
sonden, Erdwärmekollektoren, Flusswasser 
und Wasserstoff),

- Zielszenario (voraussichtliche Wärmever-
sorgungsgebiete, Fokusgebiete),

- Einteilung in voraussichtliche Wärmever-
sorgungsgebiete (Hofmarkstraße/Ringstraße),

- Wärmewendestrategie (Betreibermodelle 
eines Wärmenetzes, Beteiligungsmodelle, 
Umsetzungsstrategie und Maßnahmen).

Frau Schmidt teilt mit, dass es eine Info-Ver-
anstaltung für die Gemeindebürger in Waidhofen 
in der Turnhalle geben wird, am Donnerstag, den 
15.01.2026 in der Turnhalle Waidhofen.
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Beschluss:
Der Gemeinderat Waidhofen beschließt die vor-
stehende Satzung über die Benutzung des Fried-
hofs und der Bestattungseinrichtungen (Friedhofs-
satzung) in der vorgelegten Form ohne jegliche 
Änderungen ab 01.01.2026.

Stellungnahme zum Verfahren BP SO 
„Solarpark Hohenwart I“ 
der Gemeinde Hohenwart
Die Gemeinde Hohenwart beteiligte die Gemeinde 
Waidhofen mit E-Mail vom 13.10.2025 am Verfahren 
zur Aufstellung ihres Bebauungsplanes SO „Solar-
park Hohenwart I“.
Hierbei wurde festgestellt, dass die Gemeinde 
Waidhofen Eigentümerin der Fl.Nr. 329 in Koppen-
bach ist. Diese liegt direkt am geplanten Umgriff an 
und ist derzeit ein Acker. Derzeit erfolgt die Zufahrt 
von Westen her über einen Feldweg, der am süd-
lichen Rand der Fl.Nr. 329/2 von der Straße (Fl.
Nr. 337) bis zu unserem Grundstück entlangläuft. 
Durch das geplante Vorhaben könnte es sein, dass 
die Zufahrt und somit der Zugang zum besagten 
Grundstück wegfällt.
Aufgrund dessen hat die Verwaltung in Absprache 
mit dem Bürgermeister eine Stellungnahme an den 
Markt Hohenwart abgegeben. Inhaltlich wurde auf 
den oben beschriebenen Sachverhalt hingewiesen 
und um Erhalt des Weges gebeten.

Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt nachträglich die 
Zustimmung zur Abgabe einer Stellungnahme 
im Verfahren BP SO „Solarpark Hohenwart I“ der 
Gemeinde Hohenwart.

Antrag auf Gestattung für die 
Verlegung einer Fernwärmeleitung 
auf öffentlichem Grund Fl.Nr. 8/4 der 
Gemarkung Diepoltshofen
Mit Mail vom 18.11.2025 beantragt Herr Markus 
Mayr die Kabelverlegung einer Fernwärmeleitung 
auf öffentlichem Grund.
Die geplante Fernwärmeleitung (Isopex H 50x50) 
soll auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 8/4 der 
Gemarkung Diepoltshofen, Heckenweg verlegt 
werden. Das geplante Kabel befindet sich auf 
Höhe der Fl.Nrn. 114 und 26/2 der Gemarkung 
Diepoltshofen. Es handelt sich um eine Länge von 
ca. 6 m.
Ein Lageplan mit grober Einzeichnung des 
Leitungsverlaufes liegt der Sitzungsvorlage bei.

(2) Eine Verlängerung des Grabnutzungsrechtes 
für 15 Jahre ist möglich; in begründeten Aus-
nahmefällen kann eine Verlängerung um 5 oder 
10 Jahre zugelassen werden. Hierfür wird ein 
Jahresbetrag in gleicher Höhe erhoben. Bei einer 
Verlängerung der Ruhefrist wegen einer weiteren 
Belegung der Grabstätte gilt § 3 Abs. 1 c.

§ 5
Jährliche Gebühr für die Unterhaltung

und Pflege der Friedhöfe 
(Unterhaltungsgebühren)

(1) Für die Instandhaltung und Pflege der Friedhöfe 
ist eine jährliche Gebühr zu entrichten.

(2) Die jährliche Gebühr für die Pflege und Instand-
haltung der Friedhöfe beträgt für jede Grab-
stätte������������������������������������������������������� 45,00 €.

§ 6
Bestattungsgebühren

(1) Die Gebühr für die Reinigung des Leichen-
hauses beträgt������������������������������������� 120,00 €.

§ 7
Sonstige Gebühren

(1) Die Gebühr für die Ausstellung einer Grab-
urkunde beträgt�������������������������������������� 50,00 €.

(2) Die Gebühr für die Umschreibung/Verlängerung 
eines Nutzungsrechts beträgt���������������� 50,00 €.

(3) Die Gebühr für die Genehmigung einer Aus-
grabung oder Umbettung beträgt�����������25,00 €.

(4) Die Gebühr für sonstige Genehmigungen 
gemäß Friedhofssatzung beträgt����������� 25,00 €.

Beschluss:
Der Gemeinderat Waidhofen beschließt die vor-
stehende Friedhofsgebührensatzung in der vor-
gelegten Form ohne jegliche Änderungen ab 
01.01.2026.

Neuerlass der Satzung über die 
Benutzung des Friedhofs und der 
Bestattungseinrichtungen der 
Gemeinde Waidhofen ab 01.01.2026
Dem Gemeinderat Waidhofen ist mit der Einladung 
zur Sitzung ein neuer Entwurf der Satzung über die 
Benutzung des Friedhofs und der Bestattungsein-
richtung (Friedhofssatzung) der Gemeinde Waid-
hofen ab 01.01.2026 zugegangen.
Auch diese Satzung wurde in enger Zusammen-
arbeit der Friedhofsverwaltung der VG Schroben-
hausen mit der AGP GmbH, Traunstein, erarbeitet.
Ferner wird auf die Beanstandung der Staatlichen 
Rechnungsprüfungsstelle, Jahresrechnungen 2014 
bis 2017, der Gemeinde Waidhofen, TZ 5, ver-
wiesen.
Die Satzung ist auf der Homepage abrufbar.
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Jahresrechnung 2024, Entlastung
Mit Beschluss (TOP 8) vom 25.11.2025 wurde die 
Jahresrechnung 2024 festgestellt.
Die Entlastung kann somit nach Art. 102 Abs. 3 Satz 
1 GO erteilt werden.
Bürgermeister Fuchs übergibt die Beschlussvor-
lage an den Zweiten Bürgermeister Alfred Fröhlich 
zur Verlesung weiter.
Beschluss:
Für die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Waid-
hofen wird gemäß Art. 102 Abs. 3 Satz 1 GO die 
Entlastung erteilt.
Anmerkung:
Bürgermeister Fuchs hat gemäß Art. 49 Abs.1 Satz 
1 GO an der Beratung und Abstimmung nicht teil-
genommen.

Bündelausschreibung für die kom-
munale Strombeschaffung 
für die Jahre 2026-2028
Im Rahmen der Bündelausschreibung für die 
kommunale Strombeschaffung für die Jahre 2026 
bis 2028 erhielten die Stadtwerke Augsburg Energie 
GmbH den Lieferzuschlag.
Der Arbeitspreis für die reine Energie beträgt 
netto 8,7630 ct/kWh zuzüglich der gesetzlichen 
Zusatzkosten wie Netzentgelte, Steuern, Abgaben, 
Umlagen und Umsatzsteuer.
Der Ausschreibungsparameter war Graustrom mit 
einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren.
Nachrichtlich:
Die Arbeitspreise bei der letzten Bündelaus-
schreibung betrugen für das Jahr:
2023: 67,867 ct/kWh
2024: 38,354 ct/kWh
2025: 32,193 ct/kWh

LAG Altbayer. Donaumoos e.V. - 
Anschaffung Markthütten
Im Rahmen der LAG Altbayerisches Donaumoos 
e.V. wird das interkommunale LEADER-Projekt 
„Markthütten für Kommunen & Vereine“ umgesetzt. 
Beteiligt sind die Gemeinden Hohenwart, Karlshuld, 
Langenmosen, Aresing und Waidhofen.
Ziel des Projektes ist die gemeinschaftliche 
Anschaffung von faltbaren, stapelbaren Verkaufs-
hütten aus Holz, die für kommunale Veranstaltungen 
und Vereinsaktivitäten eingesetzt werden können. 
Die Hütten ermöglichen eine moderne, flexible und 
ressourcenschonende Nutzung und tragen zur 
Belebung der Ortszentren sowie zur Stärkung des 
gesellschaftlichen und kulturellen Miteinanders in 
der Region bei.

Beschluss:
Mit dem Abschluss eines entsprechenden 
Gestattungsvertrages zwischen der Gemeinde 
Waidhofen und dem Antragsteller Herrn Markus 
Mayr über die Verlegung einer Fernwärmeleitung 
auf öffentlichem Grund im Bereich der Fl.Nr. 8/4 der 
Gemarkung Diepoltshofen besteht Einverständnis.
Die Verwaltung wird beauftragt, einen ent-
sprechenden Vertrag hierfür auszuarbeiten. 
Herr Bürgermeister Fuchs wird ermächtigt, den 
Gestattungsvertrag zu unterzeichnen.

Baugebiet „Rachelsbach-West 
II“; Festlegung Straßenname und 
Hausnummern
Für das neue Baugebiet „Rachelsbach-West II“ ist 
die Straßenbezeichnung festzulegen.
Vorschlag ist, den Straßennamen „Am Schlagacker“ 
weiterzuführen.
Hinsichtlich der Nummerierung der Hausnummern 
liegen der Sitzungsvorlage zwei Varianten bei. Die 
Variante 1 beginnt mit der Hausnummer 14 und 
die Variante 2 beginnt mit der Hausnummer 16. 
Da die Hausnummer 15 im Zuge der Baugebiets 
Rachelsbach-West bereits vergeben wurde und 
in die vorherige Stichstraße führt, könnte dies für 
Rettungskräfte auf der Suche nach der richtigen 
Adresse erschwerend sein.
Beschluss 1:
Die Erschließungsstraße im Baugebiet 
„Rachelsbach-West II“ erhält den Namen „Am 
Schlagacker“ fortlaufend.

Beschluss 2:
Der Gemeinderat stimmt für die Variante 2 der 
Hausnummernvergabe.

Jahresrechnung 2024, Feststellung
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 
28.10.2025 die örtliche Rechnungsprüfung für das 
Haushaltsjahr 2024 vorgenommen.
Es ergaben sich keine Prüfungsbeanstandungen.
Als Anmerkung wurde festgestellt, dass die 
Abrechnungen für die Feuerwehreinsätze zeitnah 
erfolgen sollten.

Beschluss:
Die Jahresrechnung der Gemeinde Waidhofen für 
das Haushaltsjahr 2024 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 
Satz 1 GO festgestellt.

Geschäftsanzeigen online aufgeben
anzeigen.wittich.de
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Die Gemeinde Waidhofen beteiligt sich mit 5 Hütten 
am Projekt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Vereinbarung 
mit den beteiligten Kommunen abzustimmen und 
zu unterzeichnen.
Abstimmung: Für: 11 Gegen: 1

Nicht-öffentlicher Teil

Dienstag, den 25.11.2025
Zusammenschluss Mischwasserkanal 
Rachelsbach mit Gewerbegebiet 
Waidhofen; Ingenieurvertrag und 
Honorarangebot - Vergabe
Mit Schreiben vom 30.09.2025 legt uns das 
Ingenieurbüro Wipflerplan, Pfaffenhofen, die 
Kostenberechnung und die Honorarermittlung 
mit entsprechendem Ingenieurvertrag bezüglich 
dem Zusammenschluss des Mischwasserkanals 
Rachelsbach mit dem Gewerbegebiet Waidhofen 
vor.
Die anrechenbaren Kosten wurden auf der Grund-
lage der Kostenberechnung vom 28.08.2025 auf 
622.153,27 €/netto, Honorarzone II, Basissatz fest-
gelegt. Hieraus ergibt sich ein Honorar in Höhe von 
rd. 48.000 Euro/brutto.
Die Kostenberechnung beträgt 873.460,00 €/brutto.

Hinweis der Verwaltung:
Für die Tektur des Wasserrechts und die 
hydraulische Berechnung wurden ebenfalls 
Angebote vom Ingenieurbüro Wipflerplan und 
Ingenieurbüro Mayr angefordert. Diese liegen noch 
nicht vor.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Beauftragung des 
Ingenieurbüros Wipflerplan, Pfaffenhofen, gemäß 
dem Honorarangebot vom 30.09.2025 in Höhe von 
rd. 48.000 Euro/brutto zu.
Bürgermeister Fuchs wird ermächtigt, den 
Ingenieurvertrag zu unterzeichnen.

Neubau Feuerwehrhaus Waidhofen - 
Vorberatung Stüberl (Möblierung) und 
Küche
Für den Neubaus des Feuerwehrhauses Waidhofen 
wird vorgeschlagen die Möblierung des Stüberls 
und die Küche im Rahmen von Zuschüssen an die 
Feuerwehr zu unterstützen:

Die Kosten werden durch LEADER-Mittel sowie 
Eigenanteile der beteiligten Gemeinden finanziert. 
Die Verteilung der Hütten erfolgt nach folgendem 
Schlüssel:
Kommune Anzahl 

Hütten
Eigenanteil 

(brutto)
Markt Hohenwart 10 24.495 €
Gemeinde Karlshuld 10 24.495 €
Gemeinde Langenmosen 4 9.798 €
Gemeinde Aresing 4 9.798 €
Gemeinde Waidhofen 5 12.247,50 €
Gesamt 33 80.833,50 €

Für die Finanzierung und Nutzung ist eine Grund-
satzvereinbarung (siehe Anlage) zwischen den 
beteiligten Kommunen zu treffen. Diese regelt die 
Modalitäten der Nutzung, den Verleih an Dritte 
sowie die paritätische Unterhaltung während der 
Zweckbindungsfrist. Wesentliche Punkte der Ver-
einbarung sind:
• Keine gegenseitigen Verleih- oder Nutzungs-

gebühren zwischen den Gemeinden.
• Zulässig ist ein kostendeckender Verleih an Ver-

eine, Verbände oder Bürgerinitiativen (keine 
Gewinnerzielung).

• Kein Verleih an private Unternehmen während 
der Zweckbindungsfrist.

• Gemeinsame Finanzierung, Pflege und Unter-
haltung im Umlagemodus.

Gemeinderatsmitglied Friedl fragt an, ob die 
Hütten mit jeweils zwei Türen (beidseitig) aus-
gestattet werden können, da die Hütten des 
Öfteren aneinandergereiht werden.
Bürgermeister Fuchs teilt mit, dass dies noch 
nachgefragt wird.
Bürgermeister Fuchs teilt mit, dass die 
bestehenden Hütten nicht mehr im besten 
Zustand sind, auch gibt es manchmal bei der 
Nutzung Überschneidungen. Die Hütten wurden 
in der Fertigungsstätte JVA Neuburg besichtigt. 
Hier hat man gesehen, dass die Hütten in Eigen-
regie nicht für den effektiven Betrag von rund 
2.500,00 € pro Hütte gefertigt werden können. 
Ähnliche Systeme sind meistens ab 4.000,00 € 
pro Hütte zu erwerben.

Beschluss:
Der Gemeinderat Waidhofen beschließt die im 
Rahmen des LEADER-Projektes „Markthütten für 
Kommunen & Vereine“ vorgesehene Grundsatzver-
einbarung in der vorliegenden Fassung.
Die Vereinbarung regelt die gemeinsame Nutzung 
und Unterhaltung der angeschafften Markthütten 
zwischen den beteiligten Kommunen Hohenwart, 
Karlshuld, Langenmosen, Aresing und Waidhofen 
während der Zweckbindungsfrist von LEADER.
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Stüberl (Möblierung)

Für die Möblierung des Stüberls mit Tischen und 
Stühlen liegt der Gemeinde ein Angebot in Höhe 
von 10.868,51 €/brutto der Fa. Hartl, Schroben-
hausen, vor, so wie die Stühle im Sitzungs-/
Schulungsraum voraussichtlich sein sollen. Diese 
Kosten werden von der Gemeinde getragen. 
Zusätzliche Ausstattungen sind in Eigenleistung/
auf eigene Rechnung durch die Feuerwehr zu 
beschaffen.

Küche
Bei der Küche im Feuerwehrhaus ist die Feuerwehr 
selbst verantwortlich für Angebotseinholung und 
Durchführung. Die Feuerwehr muss der Gemeinde 
vorab ein entsprechendes Angebot vorlegen. 

Termine und Veranstaltungen

Freiwillige Feuerwehr Waidhofen

 
 
 
 

Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung 2026
Am Samstag, den 14. März 2026 
findet um 19.00 Uhr im Pfarrheim Waid-

hofen die turnusmäßige Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung
2. Verlesen des Protokolls 

der letzten Jahreshauptversammlung
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Kommandanten
5. Bericht des Jugendwartes
6. Bericht des Atemschutzwartes
7. Bericht des Kassiers
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Grußworte
11. Beförderungen
12. Ehrungen
13. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Die aktiven und passiven Mitglieder /-innen der 
Freiwilligen Feuerwehr sowie die Ehrenmitglieder 
sind zu dieser Versammlung recht herzlich ein-
geladen. Alle anwesenden Mitglieder /-innen 
erhalten ein Essen und zwei Getränke!
e-mail: info@ff-waidhofen.de
homepage: www.ff-waidhofen.de

Mit kameradschaftlichem Gruß
gez. Leidl Stefan gez. Schmid Markus

1. Vorstand 1. Kommandant

Die Gemeinde bezuschusst sodann die Errichtung 
der Küche mit 20 % der tatsächlichen Kosten nach 
Vorlage der Rechnungen (gemäß Grundsatzbe-
schluss).
Sollten die o. g. Vorgehensweisen wie vor-
geschlagen in Form von Zuschüssen umgesetzt 
werden, ist dies nach Eingang der erforder-
lichen Unterlagen in öffentlicher Sitzung erneut zu 
behandeln/beschließen.

Beschluss 1:
Der Gemeinderat stimmt der o. g. Vorgehensweise 
zur „Küche“ zu.

Beschluss 2:
Der Gemeinderat stimmt der o. g. Vorgehensweise 
zur Bezuschussung „Möblierung Stüberl“ zu.
Abstimmung: Für: 10 Gegen: 2

Freiwillige Feuerwehr Wangen
Einladung zur 
Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Wangen 
im Feuerwehrhaus in Wangen am 
27.03.2026 um 19:00 Uhr.

Eingeladen sind alle aktiven und passiven Mit-
glieder der FF Wangen und besonders die 
Jugendfeuerwehr.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-

ladung und Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Totengedenken
5. Jahresbericht des Vorstands
6. Jahresbericht des Kommandanten
7. Jahresbericht des Jugendwartes
8. Bericht des Schriftführers
9. Kassenbericht
10. Bericht der Kassenprüfer
11. Entlastung der Vorstandschaft
12. Grußworte des KBR/KBI/KBM
13. Grußwort des Bürgermeisters
14. Neuwahl des Kommandanten und von 

dessen Stellvertreter
15. Verschiedenes, Sonstiges, Bekanntgaben, 

Aussprache
16. Schlusswort des Vorsitzenden

Mit kameradschaftlichem Gruß
1. Vorstand

Schmidmeir Roland
1. Kdt.

Schlittenbauer Markus
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MIT DJ FRANKY & AUFTRITT DER WAIDHOFENER
LITTLE ROCK´N ROLL GRUPPE

KINDER
FASCHING

EINLASS: 13:00 UHR - BEGINN: 14:00 UHR
IN DER TURNHALLE WAIDHOFEN

MUSIK • SPIELE • TANZEN

FASCHING IN WAIDHOFEN

07. FEBRUAR 2026
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Pfarrei Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Sonntag, 15.02.2026, 14:00 Uhr
Fußgruppenumzug mit anschließenden
Faschingstreiben am Dorfplatz
Faschingsgesellschaft
Paartal-Au Waidhofen e.V.
Dienstag, 17.02.2026, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 18.02.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 19.02.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 25.02.2026, 14:00 Uhr
Verzieren von Osterkerzen
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 26.02.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Sonntag, 01.03.2026
Redaktionsschluss für
Ausgabe Mitteilungsblatt 20.03.2026
Montag, 02.03.2025 14:30 Uhr
Senioren-Singen
Treffpunkt Schulturnhalle Waidhofen
Mittwoch, 04.03.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 05.03.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 06.03.2026, 19:00 Uhr
Weltgebetstag der Frauen
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Pfarrkirche Waidhofen
Samstag, 07.03.2026
Showtanztreffen
Faschingsgesellschaft Paartal-Au
Waidhofen e.V.
Turnhalle Waidhofen
Sonntag, 08.03.2026
Kommunalwahl für
Bürgermeister, Gemeinderat,
Landrat und Kreistag
Schule Waidhofen

Termine
Dienstag, 27.01.2026, 19:00 Uhr
Handarbeitskreis
Stricken oder Sticken
Frauenbund
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 29.01.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 30.01.2026, 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Tag der offenen Tür und Anmeldung für
Das KiTa-Jahr 2026/2027
Kindertagesstätte St. Franziskus
Sonntag, 01.02.2026
Redaktionsschluss für
Ausgabe Mitteilungsblatt 20.02.2026
Montag, 02.02.2025 14:30 Uhr
Senioren-Singen
Treffpunkt Schulturnhalle Waidhofen
Dienstag, 03.02.2026, 14:00 Uhr
Faschingskranzl
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Dienstag, 03.02.2026, 19:00 Uhr
Gemeinderatssitzung
Gemeinde Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 04.02.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 05.02.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Samstag, 07.02.2026, Einlass 13:00 Uhr
Beginn 14:00 Uhr
Kinderball
SV Waidhofen
Turnhalle Grundschule Waidhofen
Samstag, 07.02.2026, 19:00 Uhr
Faschingspong und Narrentreffen
SV Waidhofen
Turnhalle Grundschule Waidhofen
Donnerstag, 12.02.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 13.02.2026, Einlass 18:30 Uhr
Beginn 19:30 Uhr
Faschingsball mit
de Lauterbacher Lausbuam
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Donnerstag, 02.04.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 09.04.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Montag, 13.04.2025 14:30 Uhr
Senioren-Singen
Treffpunkt Schulturnhalle Waidhofen
Dienstag, 14.04.2026, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 15.04.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 16.04.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen

Dienstag, 10.03.2026, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 12.03.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Samstag, 14.03.2026, 19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung
Freiwillige Feuerwehr Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Dienstag, 17.03.2026, 19:00 Uhr
Gemeinderatssitzung
Gemeinde Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Mittwoch, 18.03.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 19.03.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 20.03.2026
Frühlingsgottesdienst
Kindertagesstätte St. Franziskus
Kirche Waidhofen
Freitag, 20.03.2026
Jahreshauptversammlung
SV Waidhofen
Sportheim Waidhofen
Mittwoch, 25.03.2026, 18:00 Uhr
Osterbasteln für Bazar
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Bauhof Waidhofen
Donnerstag, 26.03.2026, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 27.03.2026, 19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung
Freiwillige Feuerwehr Wangen
Samstag, 28.03.2026, 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Bastelverkauf
Katholischer Frauenbund Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Sonntag, 29.03.2026
Redaktionsschluss für
Ausgabe Mitteilungsblatt 17.04.2026
Mittwoch, 01.04.2026, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
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Vereine und Verbände

40 Jahre Männerchor Waidhofen

Der Männerchor feierte seinen 40. Geburtstag im Pfarrheim. Der Männerchor sang mehrere Stücke. Der 
Abend wurde von Bernhard Reitberger moderiert. Das Musiktrio Reitberger mit Bernhard Reitberger, 
seiner Schwester Christine Hammer und deren Tochter Cäzilia umrahmten den Abend mit. Bürger-
meister Josef Fuchs überreicht dem Männerchor für deren Kasse mit großer Wertschätzung und herz-
lichen Glückwünschen eine Geldspende zur Unterstützung ihrer Chorarbeit.

Christbaumspende an die KITA 
St. Franziskus durch die Firma 
Malermeister Holzmayr

v.l.n.r. Thomas Holzmayr und die Kindertages-
stätten-Leitung Susanne Steinert
Die Katholische Kindertagesstätte St. Franziskus 
bedankt sich bei Malermeister Thomas Holzmayr 
recht herzlich für den wunderschönen Christbaum.

Frühjahrsblüher gesetzt
Gartenbauverein unterstützt 
Schule Waidhofen
Wenn im Frühjahr im Lehrplan der Grundschüler die 
Frühjahrsblumen stehen, hätten die Lehrerinnen, 
Frau Reimers und Frau Zimmermann gerne 
blühendes Anschauungsmaterial gleich vor der 
Schule. Deshalb baten sie den Gartenbauverein um 
Unterstützung.
Gemeinsam wurden nun 500 Blumenzwiebeln von 
den Kindern der ersten und zweiten Klasse vor der 
Schule in die Erde gebracht. In Form eines großen 
W für Waidhofen werden im kommenden Frühjahr 
weiße und gelbe Narzissen blühen, umrahmt von 
Krokussen. Jedes Kind erhielt einige Zwiebeln, die 
nach Anweisung behutsam in die vorbereiteten 
Furchen gesetzt wurden. Die Kinder staunten, 
dass die Zwiebeln bereits angefangen haben, 
auszutreiben. Für die Krokusse durften die Kinder 
selber mit dem Spaten die Wasen anheben und die 
Zwiebeln darunterlegen. Da war Muskelkraft und 
Köpfchen gefragt. 
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Zum Abschluss der gelungenen Aktion spendierte 
Bürgermeister Fuchs Brezen und Gummibärchen.
Frau Reimers und Frau Zimmermann bedankten sich 
beim Gartenbauverein für die tatkräftige Unterstützung.

Alle zusammen freuen sich schon auf das kommende 
Frühjahr und die Frühjahrsblumen vor der Schule.

Christbaumsammlung der FF Waidhofen

Wie schon seit einigen Jahren organisierte die Feuerwehr auch dieses Jahr wieder die Christbaum-
sammlung. Am Samstag, den 10. Januar, sammelte unsere Jugendfeuerwehr mit Hilfe unserer Aktiven 
Mannschaft 183 Bäume im ganzen Gemeindebereich ein.
Gedankt für die Abnahme der nachweihnachtlichen Arbeit wurde mit vielen Spendenkuverts an den 
Bäumen. Hierfür möchte sich die Feuerwehr Waidhofen herzlichen bedanken. Dieser Betrag kommt vor 
allem unserer Jugendförderung zugute.

www.wittich.de

Die Schüler und Schülerinnen der ersten und zweiten Klasse mit ihren Lehrerinnen und den Helfern und 
Helferinnen des Gartenbauvereins.
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www.wolfgang-maenner.de

• Bestattungsvorsorge 
• 24h-Rundumbetreuung 
• alle Friedhöfe weltweit
•

Zentrale Ingolstadt • Tel 0841 955890 
  Unterhaunstädter Weg 17

24h-Tel 08453 3445035
Reichertshofen • Gartenstraße 2a

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

SUCHE

MOPED/MOTORRAD/QUAD!!!

FAHRBEREIT ODER DEFEKT.

BITTE ALLES ANBIETEN! TEL:

015201763852

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242 

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

Mit einer Kleinanzeige
zu Ihrem Glück.

anzeigen.wittich.de

Suchen Sie Ihre WOHNUNG  
nicht in der FERNE.  
Suchen Sie REGIONAL.

09191 72 32 88info@lw-fl yerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de

Wir GESTALTEN und DRUCKEN
Ihre Wahlwerbung

zur Kommunalwahl 2026

Einfach online bestellen auf 

www.LW-Wahlhelfer.de
Preise inklusive MwSt. und Versand

zur Kommunalwahl 2026
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© Ingolf Hatz

Ökostrom für die Region. 
Zukunftsfähige und bezahlbare Energie aus 
kommunaler Hand – jetzt wechseln!

paartal-energie.de

Niederlassung: 
Am Hirschfeld 5 
86579 Waidhofen
Tel.: 08443/916305-0
Fax: 08443/916305-50
bau@stauch-bauunternehmung.de
www.stauch-baugruppe.de

Kompetent am Bau
Ihr zuverlässiger Partner für:

• Rohbauarbeiten
• Umbauarbeiten
• Sanierungsarbeiten

Wollen Sie Teil unseres erfolgreichen Teams werden?
Dann bewerben Sie sich jetzt!

KOMPETENT
INNOVATIV
REGIONAL

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


